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Sachverhalt
Im Jahr 2012 wurde in Mecklenburg-Vorpommern die Doppik für alle Gemeinden 
zur Pflicht. Die GemHVO- Doppik §4 (2) schreibt vor, dass hierbei auch Ziele und 
Kennzahlen für die wesentlichen Produkte definiert und ausgewertet werden 
müssen. Aktuell sind weder Ziele noch Kennzahlen definiert, dies wurde bisher 
mehrfach in den vorangegangenen Jahresabschlüssen der Gemeinde bei der 
Prüfung moniert.

Künftig erhalten ausschließlich Gemeinden, welche Ziele und Kennzahlen 
definiert haben und diese auswerten, einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk bei deren Jahresabschlüssen. Aus diesem Grund ist die 
vollständige Umsetzung der Gem-HVO zwingend notwendig.

Die strategische Zielkarte leitet sich aus dem Leitbild und den wesentlichen 
Produkten ab. Sie gibt einen Überblick über die verschiedenen mittelfristigen 
Ziele der Gemeinde. Für die markierten Ziele werden feste, greifbare und 
auswertbare kurzfristige Ziele gebildet und die dazugehörigen Kennzahlen 
ausgewertet. 

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung beschließt die folgende strategische Zielkarte mit den 
dargestellten mittelfristigen Zielen.

Finanzielle Auswirkungen
Haushaltsmäßige 
Belastung:

Ja: Nein: x
Kosten:                                                                                                  € Folgekosten: €
Sachkonto:
Stehen die Mittel zur Verfügung:                                                        Ja:  Nein:

Anlage/n
1 strategische Zielkarte Breege
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